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Landesdirektion Sachsen 

Zuständige Stelle nach BBiG 

Lehrplan und Hinweise zum Erwerb der Ausbildereignung 

der Landesdirektion Sachsen 

vom 18. Dezember 2018 

Hinweis:   

Der Besuch des Vorbereitungslehrgangs ist nach § 8 der Prüfungsordnung zum Nachweis 
der berufs- und arbeitspädagogischen Ausbilder-Eignung (POAE) grundsätzlich Zulas-
sungsvoraussetzung für die Fortbildungsprüfung. Der zuständige Prüfungsausschuss für 
gemeinsame Aufgaben hat am 9. Oktober 2009 den nachfolgenden Lehrplan beschlossen 
und mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 bezüglich der Aufteilung der Handlungsfelder 
sowie der empfohlenen Präsenztage aktualisiert. 

Lehrgangsdauer: 

Die Lehrgangsdauer richtet sich nach den Empfehlungen des Hauptausschusses des Bundesin-
stituts für Berufsbildung zum Rahmenplan für die Ausbildung der Ausbilder und Ausbilderinnen 
vom 25. Juni 2009. Die methodische Ausgestaltung der Lernzeiten obliegen den Lehrgangsan-
bietern und können zielgruppenspezifisch angepasst werden. Die Wissensvermittlung kann unter 
dem Einsatz von geeigneten Medien mit Selbstlernphasen organisiert und durchgeführt werden. 
Seitens des Bildungsträgers ist sicherzustellen, dass der Selbstlernprozess aktiv gesteuert und 
der Lernfortschritt in den Präsenzphasen überprüft wird. 

Bei der vorgesehenen Zeiteinteilung wird davon ausgegangen, dass pro Lehrgang 12 Teilnehmer 
unterrichtet werden (insbesondere bei Handlungsfeld 3). 

Alle Qualifikationsinhalte sind prüfungsrelevant. 

Empfohlene Aufteilung: 

  Handlungsfeld  
Lehrgangsdauer  
in Präsenztagen 

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen 1,5 Tage 

2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von  
Auszubildenden mitwirken 

2 Tage 

3. Ausbildung durchführen 3,5 Tage 

4. Ausbildung abschließen 1 Tag 

5. Repetitorium (Vorbereitung auf Prüfung) 1 Tag 
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Lehrplaninhalte 

Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen (1,5 Tage) 

Kompetenzen Fertigkeiten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 

1.1 die Vorteile und den Nutzen betrieb-
licher Ausbildung darstellen und 
begründen zu können, 

 

 die Ziele und Aufgaben der Berufs-
ausbildung, insbesondere die Bedeu-
tung der beruflichen Handlungskompe-
tenz, für Branche und Betrieb heraus-
zustellen, 

 die Vorteile und den Nutzen betrieb-
licher Ausbildung für junge Men-
schen, Wirtschaft und Gesellschaft 
zu beschreiben, 

 den Nutzen der Ausbildung auch 
unter Berücksichtigung der Kosten 
für den Betrieb herauszustellen, 

 Fachkräftenachwuchs, 

 gesellschaftliche Verantwortung, 

 Wettbewerbsvorteil, Flexibilität, Innovations-
kraft, direkter und indirekter Nutzen, 

 Ausbildungsvergütung, Sozialversiche-

rung, Berufsschule, 

1.2 bei den Planungen und Entscheidun-
gen hinsichtlich des betrieblichen 
Ausbildungsbedarfs auf der Grundla-
ge der rechtlichen tarifvertraglichen 
und betrieblichen Rahmenbedingun-
gen mitzuwirken, 

 den Ausbildungsbedarf mit Blick auf 
die Unternehmensentwicklung und 
die betrieblichen Rahmenbedingun-
gen zu erläutern, 

 den Personalbedarf zu beachten, 

 die Bedeutung der Ausbildung im 
Rahmen der Personalentwicklung her-
auszustellen, 

 die für die Berufsausbildung relevan-
ten rechtlichen Regelwerke bei der 
Entscheidung für die Ausbildung zu 
beachten, 

 Ausbildungsplanung unter Berücksichtigung 
des qualitativen und quantitativen Personal-
bedarfs, 

 rechtliche Rahmenbedingungen der Aus-
bildung, insbesondere Berufsbildungsge-
setz, Handwerksordnung, Jugendarbeits-
schutzgesetz, Tarifrecht, 

 Empfehlungen des BIBB-  
Hauptausschusses, 

1.3 die Strukturen des Berufsbildungs-
systems und seine Schnittstellen 
darzustellen, 

 die Einbindung des Berufsbildungs-
systems in die Struktur des Bildungs-
systems zu beschreiben, 

 das Duale System der Berufsaus-
bildung bezüglich Struktur, Zustän-
digkeiten, Aufgabenbereiche und 
Kontrolle zu beschreiben, 

 weitere Formen der beruflichen 
Erstausbildung zu überblicken, 

 die Schnittstellen und Durchlässigkei-
ten im Bildungssystem zu erläutern, 

 grundlegende Anforderungen an das Bil-
dungssystem: insbesondere Chancen-
gleichheit, Durchlässigkeit, Transparenz, 
Gleichwertigkeit, 

 Abschlüsse der schulischen Berufsaus-
bildung, 

 Duale Studiengänge, 

 die berufliche Bildung als Zugang zu Stu-
diengängen, 

1.4 Ausbildungsberufe für den Betrieb 
auszuwählen und dies zu begründen, 

 die Entstehung von Ausbildungsbe-
rufen im Dualen System zu be-
schreiben, 

 Aufbau und Verbindlichkeit von Aus-
bildungsordnungen zu beachten, 

 Struktur, Funktionen und Ziele von 
Ausbildungsordnungen zu beschrei-
ben, 

 die Ausbildungsberufe für den Betrieb 
anhand von Ausbildungsordnungen 
zu bestimmen und Flexibilisierungs-
möglichkeiten zu nutzen, 

 Verzeichnis staatlich anerkannter Aus-
bildungsberufe, 

 Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb, 

 Ausbildungsregelungen der zuständigen 
Stellen bzgl. der Berufsausbildung behinder-
ter Menschen, 

 
 



Seite 3 von 13 

 

Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen (1,5 Tage) 

Kompetenzen Fertigkeiten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 

1.5 die Eignung des Betriebes für die 
Ausbildung in dem angestrebten 
Ausbildungsberuf zu prüfen sowie, 
ob und inwieweit Ausbildungsinhalte 
durch Maßnahmen außerhalb der 
Ausbildungsstätte, insbesondere 
Ausbildung im Verbund, überbetrieb-
liche und außerbetriebliche Ausbil-
dung, vermittelt werden können, 

 die persönliche und fachliche Eignung 
für das Einstellen und Ausbilden zu 
klären, 

 die Eignung der Ausbildungsstätte 
für die Durchführung der Ausbildung 
zu prüfen und ggf. erforderliche Maß-
nahmen zur Herstellung der Eignung 
darzustellen, 

 die Aufgaben der zuständigen Stel-
le zur Überwachung der Eignung zu 
erläutern, 

 die Folgen bei Verstößen gegen Eig-
nungsvoraussetzungen zu überbli-
cken, 

 die Notwendigkeit von Maßnahmen 
außerhalb der Ausbildungsstätte zu 
erkennen und geeignete Möglichkeiten 
zu bestimmen, 

 die Möglichkeiten der zuständigen 
Stellen zur Unterstützung der Betriebe 
in Ausbildungsangelegenheiten zu 
beschreiben, 

 Anforderungen des BBiG und der HwO: 
persönliche und fachliche Eignung, Eig-
nung der Ausbildungsstätte, 

 Aufgaben der zuständigen Stelle zur Förde-
rung und Überwachung der Ausbildung, 

 außerbetriebliche und überbetriebliche 
Ausbildung, Verbundausbildung sowie 
Teilzeitausbildung, 

1.6 die Möglichkeiten des Einsatzes von 
auf die Berufsausbildung vorberei-
tenden Maßnahmen einzuschätzen, 

Hinweis: 
Überblick geben, aber nicht vertiefen 

 betriebliche Aktivitäten zur Unterstüt-
zung von Berufsorientierung zu pla-
nen, 

 zielgruppenspezifische berufsvorberei-
tende Maßnahmen in die Ausbil-
dungsplanung einzubeziehen, 

 die Bedeutung berufsvorbereitender 
Maßnahmen für die Nachwuchsge-
winnung zu beurteilen und Förder-
möglichkeiten zu benennen, 

 die Möglichkeiten der betrieblichen 
Umsetzung berufsvorbereitender 
Maßnahmen zu klären, 

 Zielgruppen, Voraussetzungen und rechtli-
che Grundlagen für berufsorientierende Ak-
tivitäten und berufsvorbereitende Maßnah-
men, 

 inhaltliche Strukturierung berufsvorbereiten-
der Maßnahmen (Qualifizierungsbausteine), 

 Kooperationspartner in der Berufsorientie-
rung und Berufsvorbereitung wie Schulen, 
Agentur für Arbeit, Bildungsträger, 

 betriebliche Aktivitäten wie z. B. Schulprak-
tika, Schnupperlehre, Tag der offenen Tür, 
Berufsmessen, Netzwerkarbeit, 

 Berufsgrundschuljahr, Berufsvorbereitungs-
jahr, 

1.7 im Betrieb die Aufgaben der an der 
Ausbildung Mitwirkenden unter Be-
rücksichtigung ihrer Funktionen und 
Qualifikationen abzustimmen, 

 die Aufgaben und Verantwortungsbe-
reiche der an der Ausbildung und Mit-
wirkenden aufzuzeigen, 

 Rolle und Funktion des Ausbilders 
und der Ausbilderin im Spannungsfeld 
unterschiedlicher Erwartungen darzu-
stellen, 

 die Mitbestimmungsrechte der Arbeit-
nehmervertretung zu berücksichtigen, 

 die Aufgaben mitwirkender Fachkräfte 
zu klären und deren Einbindung in die 
Ausbildung abzustimmen, 

 die Zusammenarbeit mit externen 
Beteiligten vorzubereiten, 

 Abgrenzung: Ausbildender, Ausbilder, 
Ausbildungsbeauftragte, 
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3 

Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken (2 Tage) 

Kompetenzen Fertigkeiten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 

2.1 auf der Grundlage einer Ausbil-
dungsordnung einen betrieblichen 
Ausbildungsplan zu erstellen, der 
sich insbesondere an berufstypi-
schen Arbeits- und Geschäftspro-
zessen orientiert, 

Hinweis: 
praktische Umsetzung in 3.3 

 

 Bedeutung, Ziel und Inhalt eines be-
trieblichen Ausbildungsplans für eine 
geordnete Ausbildung zu erläutern, 

 die Struktur der Ausbildung bei der 
Ausbildungsplanung zu beachten, 

 den Bezug zwischen der sachlichen 
und zeitlichen Gliederung im Ausbil-
dungsrahmenplan und den Arbeits- 
und Geschäftsprozessen des Betrie-
bes herzustellen, 

 den Betrieblichen Ausbildungsplan 
unter Berücksichtigung betrieblicher 
Anforderungen und individueller Lern-
voraussetzungen zu erstellen; zeitliche 
und organisatorische Rahmenbe-
dingungen der unterschiedlichen 
Lernorte zu beachten, 

 mit ausbildenden Fachkräften die 
Durchführbarkeit der Ausbildung zu 
prüfen, 

 die Umsetzung von Ausbildungs-
plänen zu überwachen und die 
Pläne ggf. anzupassen, 

 Ausbildungsordnung als Grundlage des 
betrieblichen Ausbildungsplanes, insbeson-
dere sachliche und zeitliche Gliederung der 
Ausbildung, 

 rechtliche Grundlage, Planungsbedarf und 
Grenzen der Ausbildungsplanung, 

 betrieblicher und individueller Ausbildungs-
plan, Gesamtversetzungspläne, 

 Bedeutung berufstypischer Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse sowie Funktionsbereiche 
und individueller Lernvoraussetzungen für 
die Erreichung der Ausbildungsziele, 

 Berufe mit Spezialisierungen, 

 Klassifikation und Arten von Lernorten: 
dezentrale, zentrale und externe; Ar-
beitsplatz, Lernecke, Lerninsel, Ausbil-
dungswerkstatt, 

2.2 die Möglichkeiten der Mitwirkung und 
Mitbestimmung der betrieblichen In-
teressenvertretungen in der Berufs-
bildung zu berücksichtigen, 

 die Möglichkeiten der betrieblichen 
Interessenvertretung in der Berufs-
bildung zu beschreiben, 

 die Mitwirkungsmöglichkeiten der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung 
im Bereich der Berufsbildung darzu-
stellen, 

 die betriebliche Interessenvertretung 
über die beabsichtigte Durchführung 
der Berufsbildung zu informieren, 

 die Rechte der betrieblichen Interes-
senvertretung bei der Auswahl und 
Einstellung von Auszubildenden sowie 
bei der Durchführung und Beendigung 
der Ausbildung zu beachten, 

 betriebliche Interessenvertretung: Jugend-
und Auszubildendenvertretung, Betriebs-
bzw. Personalrat, Schwerbehindertenvertre-
tung, Gleichstellungsbeauftragte, 

 Betriebsverfassungsgesetz, Personalvertre-
tungsgesetz, 

 Besondere Rechte der Mitglieder der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, 

2.3 den Kooperationsbedarf zu ermitteln 
und sich inhaltlich sowie organisa-
torisch mit den Kooperationspart-
nern, insbesondere der Berufsschu-
le, abzustimmen, 

 die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
mit den an der Ausbildung beteiligten 
Partnern zu klären, 

 Kooperationsnetzwerke zu bilden 
und zu nutzen, 

 die Lernortkooperation Betrieb und 
Berufsschule sicherzustellen, 

 die Kooperation mit außer- und über-
betrieblichen Partnern bedarfsgerecht 
herzustellen, 

 Netzwerk wesentlicher Kooperationspartner 
in der Ausbildung: Berufsschule, zuständige 
Stelle, Agentur für Arbeit, Träger überbetrieb-
licher und außerbetrieblicher Maßnahmen, 

 Ziele (Abstimmung der Ausbildung an den 
Lernorten), Inhalte (Lernfelder und Hand-
lungsfelder) und Formen der Lernortkoope-
ration (z. B. Projektausbildung), 
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Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken (2 Tage) 

Kompetenzen Fertigkeiten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 

2.4 Kriterien und Verfahren zur Auswahl 
von Auszubildenden auch unter Be-
rücksichtigung ihrer Verschiedenar-
tigkeit anzuwenden, 

 die Möglichkeiten zur Anwerbung 
von Ausbildungsinteressenten dar-
zustellen und zu bewerten, 

 die Anforderungen des Ausbildungs-
berufs sowie des Betriebes und Eig-
nungsvoraussetzungen als Auswahl-
kriterien herauszustellen, 

 geeignete Verfahren zur Auswahl 
von Bewerbern unter Berücksichti-
gung verschiedener Bewerbergrup-
pen anzuwenden, 

 die rechtlichen Regelungen im Kon-
text des Auswahlverfahrens zu be-
achten, 

 Ausbildungsbewerbern die mit der 
Berufsbildung verbundenen Berufs-
laufbahnperspektiven aufzuzeigen, 

 zielgruppengerechte Ansprache, 

 Planung und Durchführung von Auswahlver-
fahren unter Berücksichtigung des AGG, 

 anforderungsgerechte Kriterien für die 
Bewerberauswahl, 

 Verfahren für die Bewerberauswahl, wie 
Potenzialanalyse, Assessment, Einstel-
lungstest, Einstellungsgespräche, 

 Ablauf und Auswertung eines strukturier-
ten Einstellungsgesprächs, 

2.5 den Berufsausbildungsvertrag vor-
zubereiten und die Eintragung des 
Vertrages bei der zuständigen Stelle 
zu veranlassen, 

 wesentliche Inhalte eines Ausbil-
dungsvertrages darzustellen, 

 die aus dem Vertrag sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Aus-
bildenden und der Auszubildenden 
darzustellen, 

 die Voraussetzungen für die Eintra-
gung des Ausbildungsvertrages in das 
Ausbildungsverzeichnis zu erläutern, 

 Auszubildende bei der Berufsschule 
anzumelden, 

 rechtliche Grundlagen und Inhalte (sachliche 
und zeitliche Gliederung, Verkürzung, Aus-
bildungsbeginn, -dauer) des Ausbildungsver-
trages, Formvorschriften, 

 Ordnungswidrigkeiten bei Vertrags-
abschluss, 

 Vorschriften des JArbSchG, 

 Rechte und Pflichten des Ausbildenden und 
des Auszubildenden, 

 rechtliche Möglichkeiten der Kündigung von 
Ausbildungsverhältnissen, 

 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses: 
Bestehen der Prüfung, Ablauf der Ausbil-
dungsdauer, Vertragsaufhebung, 

 länderspezifische Regelungen zur Be-
rufsschulpflicht 

2.6 die Möglichkeiten zu prüfen, ob Teile 
der Berufsausbildung im Ausland 
durchgeführt werden können, 

 die Vorteile und mögliche Risiken 
von Ausbildungsabschnitten im Aus-
land für Auszubildende und den Be-
trieb auszuloten, 

 die Rechtsgrundlagen für die Ent-
scheidungsfindung heranzuziehen, 

 die Formen und Inhalte der Be-
rufsausbildung in anderen Ländern 
bei der Planung der Ausbildung im 
Ausland einzubeziehen, 

 die Beratungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten für die Durchführung 
der Ausbildung im Ausland darzustel-
len, 

 die Dokumentation der Ausbildung 
im Ausland nachzuvollziehen, 

 Grundzüge der wesentlichen Ausbil-
dungssysteme in Europa, 

 Informationsquellen über Berufsausbildung 
in anderen europäischen Ländern, 

 Beratungs- und Unterstützungsmöglichkei-
ten: Mobilitätsberatung, Förderprogramme 
(z. B. Leonardo da Vinci), 

 europaweit anerkannte Zertifikate: z.B. 
Europass, 
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Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken (2 Tage) 

Teil aus 3.2:  Probezeit 
 
Hinweis: 
Ausgestaltung in 3.2 

 Rechtliche  Grundlagen 

 

  

Teil aus 3.6:  Verkürzung der Ausbil-
dungsdauer 

 
Hinweis: 
Ausgestaltung in 3.6 

 Rechtliche  Grundlagen (§ 7, § 8 
Abs. 1 BBiG 

 

Teil aus 3.5:  Verlängerung der Ausbil-
dungsdauer 

 
Hinweis: 
Ausgestaltung in 3.5 

 Rechtliche  Grundlagen (§ 8 Abs. 2 
BBiG) 
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Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (3,5 Tage) 

Kompetenzen Fertigkeiten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 

3.1 lernförderliche Bedingungen und 
eine motivierende Lernkultur zu 
schaffen, Rückmeldungen zu geben 
und zu empfangen, 

 die individuellen Voraussetzungen 
der Auszubildenden für die Gestal-
tung von Lernprozessen zu berück-
sichtigen, 

 für äußere lernförderliche Rahmenbe-
dingungen zu sorgen, 

 die Entwicklung einer Lernkultur des 
selbst gesteuerten Lernens zu unter- 
stützen sowie die Rolle des Ausbil-
ders als Lernprozessbegleiter zu re-
flektieren, 

 das Lernen durch Beachtung grund-
legender didaktischer Prinzipien zu 
fördern, 

 die Lernprozesse durch Zielvereinba-
rungen, Stärkung der Motivation und 
Transfersicherung zu unterstützen, 

 das Lernen durch Vermittlung von 
Lern- und Arbeitstechniken zu fördern, 

 die Lernergebnisse zu ermitteln und 
dem Auszubildenden seine Kompe-
tenzentwicklung durch geeignetes 
Feedback deutlich zu machen, 

 Rückmeldungen der Auszubildenden 
zu empfangen, 

 das eigene Führungsverhalten im 
Rahmen der Ausbildung zu reflektie-
ren, 

 Lernvoraussetzungen, Lernförderung 
und Lernkultur, 

 Lernumgebung: organisatorisch, räumlich, 
zeitlich, 

 Tagesleistungskurve, Ermüdung und Er-
holung, 

 Grundlagen der Motivation, Lernmotive und 
Bestandteile, Eigen- und Fremdmotivation, 

 Behalten und Vergessen, 

 Formen und Notwendigkeit des Feedbacks, 
Feedbackregeln, 

3.2 die Probezeit zu organisieren, zu 
gestalten und zu bewerten 

Hinweis: 
Rechtliche Grundlagen zur Probezeit in 
HF 2 vermittelt 

 die inhaltliche und organisatorische 
Gestaltung der Probezeit festzulegen; 
die rechtlichen Grundlagen zu beach-
ten, 

 die Lern- und Arbeitsaufgaben für 
die Probezeit auszuwählen, die An-
haltspunkte zur Eignung und Nei-
gung des Auszubildenden für die 
Ausbildung geben können, 

 die Einführung der Auszubildenden 
in den Betrieb zu planen, 

 die Entwicklung der Auszubildenden 
während der Probezeit zu bewerten 
und mit den Auszubildenden rückzu-
koppeln, 

 die Durchführung und das Ergebnis 
der Probezeit zu bewerten, 

 Einführung in den Betrieb: Arbeitssicher-
heit, Betriebsinformationen, Aufbau und 
Organisation, Arbeitsplatz, 

 berufstypische Inhalte, 

 Einführungs- und Auswertungsgespräche, 

 Kündigungsmöglichkeiten, Fortsetzung der 
Ausbildung, 

 organisatorische und didaktische Gestaltung 
von Rahmenbedingungen, 

 



Seite 8 von 13 

 

Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (3,5 Tage) 

Kompetenzen Fertigkeiten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 

3.3 aus dem betrieblichen Ausbildungs-
plan und den berufstypischen Ar-
beits- und Geschäftsprozessen be-
triebliche Lern- und Arbeitsaufga-
ben zu entwickeln und zu gestalten, 

Hinweis: 
Rechtliche Grundlagen zum betrieblichen 
Ausbildungsplan in 2.1 vermittelt 

 die Bedeutung des Lernens in Arbeits- 
und Geschäftsprozessen herauszu-
stellen, 

 den Ausbildungsplan sowie Arbeits- 
und Geschäftsprozesse zu analysie-
ren, Lernziele zu formulieren und 
hieraus geeignete Lern- und Arbeits-
aufgaben abzuleiten, 

 die Auszubildenden unter Berücksich-
tigung individueller Voraussetzungen 
in Arbeitsaufgaben einzubinden, 

 didaktische und methodische Prinzi-
pien bei der Gestaltung der Lern- und 
Arbeitsaufgaben zu beachten, 

 Ausbildung in berufstypischen Aufträ-
gen bzw. Geschäftsprozessen, 

 Lernzielformulierung, -konkretisierung und -
überprüfung (Lernzielstufen, Lernbereiche), 

 vollständige Handlung, 

 didaktische Prinzipien: Lernen und Arbeiten 
verknüpfen, Lernen an realen Betriebsab-
läufen, 

3.4 Ausbildungsmethoden und -medien 
zielgruppengerecht auszuwählen 
und situationsspezifisch einzuset-
zen, 

 Ausbildungsmethoden und deren Ein-
satzmöglichkeiten darzustellen, 

 Kriterien für die Auswahl von Me-
thoden zu beschreiben und die Me-
thodenauswahl zu begründen, 

 die methodische Gestaltung von Aus-
bildungsinhalten zu planen, umzuset-
zen und zu bewerten, 

 die Größe und die Zusammensetzung 
der Lerngruppe anforderungsgerecht 
festzulegen, 

 die Funktion von Ausbildungsmedien 
und -mitteln zu beschreiben und diese 
methodengerecht auszuwählen und 
einzusetzen, 

 den Einsatz von E-Learning für die 
Ausbildung zu beurteilen, 

 Ausbildungsmethoden / Methoden-Mix: 
Kurzvortrag, Präsentation, Lehrgespräch,  
4-Stufen-Methode, Lernauftrag, Planspiel, 
Rollenspiel, Gruppenarbeit, Moderation, 
Projektmethode, Leittext-Methode (Modell 
der vollständigen Handlung), 

 Kriterien für die Auswahl: Lernvoraussetzun-
gen, Praktikum, Ausbildungsstand, Alter, 
Entwicklungsphase, Familie, Ausbildungs-
ziele und Rahmenbedingungen, Lernorte, 

3.5 Auszubildende bei Lernschwierigkei-
ten durch individuelle Gestaltung der 
Ausbildung und Lernberatung zu un-
terstützen, bei Bedarf ausbildungs-
unterstützende Hilfen einzusetzen 
und die Möglichkeit zur Verlängerung 
der Ausbildungszeit zu prüfen, 

Hinweis: 
Rechtliche Grundlagen zur Verlängerung 
in HF 2 vermittelt 

 typische Lernschwierigkeiten in der 
Ausbildung zu erkennen und mögliche 
Ursachen festzustellen, 

 Lernvoraussetzungen zu überprüfen, 

 bei Lernschwierigkeiten Beratung 
anzubieten und individuelle Hilfestel-
lung zu geben, 

 Fördermaßnahmen einzuleiten, 

 den Bedarf von ausbildungsbegleiten- 
den Hilfen (abH) zu erkennen und 
Maßnahmen zu organisieren, 

 die Möglichkeit zur Verlängerung 
der Ausbildungszeit zu prüfen, 

 Erscheinungsformen (Konzentrations-
schwierigkeiten, fehlende Motivation, Abs-
traktionsprobleme), 

 Ursachen (Über- u. Unterforderung, Interes-
selosigkeit, Krankheit, persönlichkeitsbeding-
te Faktoren, externe Faktoren) von Lern-
schwierigkeiten und darauf abgestimmte 
Lernhilfen, 

 mögliche Lernhilfen: Motivationsförderung, 
individuell erreichbare Lernziele, Eigeninitia-
tive des Auszubildenden im Lernprozess, 
Selbstvertrauen, 
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Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (3,5 Tage) 

Kompetenzen Fertigkeiten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 

3.6 Auszubildenden zusätzliche Ausbil-
dungsangebote, insbesondere in 
Form von Zusatzqualifikationen, zu 
machen und die Möglichkeit der Ver-
kürzung der Ausbildungsdauer und 
die der vorzeitigen Zulassung zur 
Abschlussprüfung zu prüfen, 

Hinweis: 
Rechtliche Grundlagen zur Verkürzung in 
HF 2 vermittelt 

 besondere Voraussetzungen und 
Begabungen bei Auszubildenden 
zu erkennen und sie durch Angebo-
te z. B. von Zusatzqualifikationen 
zu fördern, 

 Möglichkeiten der Verkürzung der 
Ausbildungsdauer sowie der vorzeiti-
gen Zulassung zur Abschlussprüfung 
für diese Auszubildenden zu klären 
sowie den restlichen Ausbildungszeit-
raum zu gestalten, 

 Fördermaßnahmen, rechtliche Vorausset-
zungen, formeller Antrag an zuständige 
Stelle, 

 Förderangebote für leistungsstarke Aus-
zubildende, 

 Anpassung des individuellen Ausbildungs-
planes, 

3.7 die soziale und persönliche Entwick-
lung von Auszubildenden zu för-
dern, Probleme und Konflikte recht-
zeitig zu erkennen sowie auf eine 
Lösung hinzuwirken, 

 die soziale Instanz Betrieb im Rah-
men der Sozialisationsinstanzen 
einzuordnen, 

 die Entwicklungsaufgaben Jugendli-
cher in der Ausbildung zu beschrei-
ben, entwicklungstypisches Verhalten 
von Auszubildenden sowie maßgebli-
che Umwelteinflüsse bei der Gestal-
tung der Ausbildung zu berücksichti-
gen, 

 die Kommunikationsprozesse wäh-
rend der Ausbildung zu gestalten, die 
Kommunikationsfähigkeit der Auszu-
bildenden zu fördern, 

 auffälliges Verhalten und typische 
Konfliktsituationen in der Ausbildung 
rechtzeitig zu erkennen, zu analysie-
ren und Strategien zum konstruktiven 
Umgang mit Konflikten anzuwenden, 

 interkulturell bedingte Ursachen für 
Konflikte zu erkennen und konstruk-
tiv damit umzugehen, 

 häufige Ursachen für Ausbildungs-
abbrüche zu reflektieren und Maß-
nahmen zu ihrer Vermeidung zu er-
greifen, 

 Schlichtungsmöglichkeiten wäh-
rend der Ausbildung zu nutzen, 

 Vorbild, Vorbildfunktion des Ausbilders, 

 Werte und Normen, 

 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter 
und entwicklungstypisches Verhalten 
Auszubildender sowie Umwelteinflüsse, 

 Verhaltensauffälligkeiten: Angst, Aggressi-
on, Süchte, 

 Individualkonflikte, Gruppenkonflikte, in-
terkulturelle Aspekte, 

3.8 Leistungen festzustellen und zu be-
werten, Leistungsbeurteilungen Drit-
ter und Prüfungsergebnisse auszu-
werten, Beurteilungsgespräche zu 
führen, Rückschlüsse für den weite-
ren Ausbildungsverlauf zu ziehen, 

Hinweis: 
Erstellung von Zeugnissen in 4.3 

 Formen der Erfolgskontrolle zur Fest-
stellung und Bewertung von Leistun-
gen in der Ausbildung auszuwählen 
und Erfolgskontrollen durchzuführen, 

 Lernprozesse im Zusammenhang von 
Lern- und Arbeitsaufgaben zu kontrol-
lieren und Rückschlüsse daraus zu 
ziehen, 

 das Verhalten der Auszubildenden 
regelmäßig kriterienorientiert zu beur-
teilen und dazu Beurteilungsgesprä-
che zu führen, 

 Erfolgskontrollen: Beobachtung, Arbeits-
probe, Präsentationen, Selbstbeurteilun-
gen, Arbeitsergebnisse, 

 grundlegende Anforderungen an Erfolgs-
kontrollen: Gültigkeit, Transparenz, Wirt-
schaftlichkeit, 

 Beurteilungsbogen, 

 Berufsschulzeugnisse, über- und außerbe-
triebliche Leistungsnachweise, Zwischen- 
und Abschlussprüfung, 

 Ausbildungsnachweise/Berichtsheft,  
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Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen (3,5 Tage) 

Kompetenzen Fertigkeiten, Kenntnisse und  

Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 

  
 die Ergebnisse außerbetrieblicher 

Erfolgskontrollen auszuwerten, 

 Ausbildungsnachweise zur Kontrolle 
und Förderung sowie zum Abgleich 
mit dem Ausbildungsplan zu nutzen, 

  

3.9 interkulturelle Kompetenzen zu för-
dern, 

 anderen Kulturkreisen offen zu begeg-
nen und kulturell bedingte Unterschie-
de positiv aufzugreifen (interkulturelles 
Lernen), 

 Auszubildende mit Migrationshinter-
grund bedarfsorientiert zu fördern, 

 kulturelle Unterscheide und interkulturelle 
Kompetenzen, 

 Integration, Toleranz, Empathie und Zu-
sammenarbeit, 

 Sozialisationsprozesse in verschiedenen 
Kulturen,  
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Handlungsfeld 4: Ausbildung abschließen (1 Tag) 

Kompetenzen Fertigkeiten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage 

4.1 Auszubildende auf die Abschluss- 
oder Gesellenprüfung unter Berück-
sichtigung der Prüfungstermine vor-
zubereiten und die Ausbildung zu ei-
nem erfolgreichen Abschluss zu füh-
ren, 

 aus der Ausbildungsordnung die An-
forderungen der Zwischen- und Ab-
schluss-/Gesellenprüfung herauszu-
stellen, 

 die Bedeutung und den Ablauf der 
gestreckten Abschluss-/Gesellen-
prüfung darzustellen, 

 Hilfen zur Prüfungsvorbereitung 
und zur Vermeidung von Prüfungs-
versagen anzubieten, 

 die Besonderheiten einer Prüfungssi-
tuation zu vermitteln, 

 das Bereitstellen der erforderlichen          
Prüfungsmittel sicherzustellen, 

 spezifische Hilfen und Techniken zur Prü-
fungsvorbereitung: Azubi-Runden, Kurse 
zur Prüfungsvorbereitung, Üben an realen 
Prüfungsaufgaben, 

 Überwindung von Prüfungsangst: Denk-
blockaden, Zeitmanagement in einer Prü-
fungssituation und Terminplanung, 

 Zusammensetzung und Aufgaben von 
Prüfungsausschüssen (BBiG, Prüfungsord-
nung), 

 Prüfungsmittel: Material, Werkzeuge, 
Ausstattung, 

4.2 für die Anmeldung der Auszubil-
denden zu Prüfungen bei der zu-
ständigen Stelle zu sorgen und die-
se auf durchführungsrelevante Be-
sonderheiten hinzuweisen, 

 rechtliche Vorgaben für die Anmel-
dung der Auszubildenden zu den Prü-
fungen und für die Freistellung zu be-
achten; bei der Anmeldung mitzuwir-
ken, 

 rechtliche Bedingungen für eine vor-
zeitige Zulassung zur Abschlussprü-
fung zu beachten, 

 prüfungsrelevante Besonderheiten 
der Auszubildenden der zuständigen 
Stelle mitzuteilen, 

 bei Nichtbestehen der Prüfung rechtli-
che Vorgaben zur Wiederholungsprü-
fung und zur Verlängerung der Aus-
bildungszeit zu berücksichtigen, 

 die Verlängerung der Ausbildung bei 
nicht bestandener Prüfung zu gestal-
ten, 

 Anmeldeformular, Anmeldetermine, Aus-
bildungsnachweise, Teilabschlussprüfung, 

 vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung: 
Antrag, Anhörung, überdurchschnittliche 
Leistungen, Ausbildungsplanung verändern, 

 prüfungsrelevante Besonderheiten von 
Auszubildenden: Behinderungen, Beein-
trächtigungen (Rechtschreibschwäche), 

 Freistellung: BBiG, JArbSchG, Tarifverträge, 

4.3 an der Erstellung eines schriftlichen 
Zeugnisses auf der Grundlage von 
Leistungsbeurteilungen mitzuwirken, 

 gesetzliche und betriebliche Vorgaben 
zu beachten sowie die arbeitsrechtli-
che Bedeutung von Zeugnissen für 
die Auszubildenden herauszustellen, 

 verschiedene Arten von Zeugnis-
sen zu unterscheiden, 

 Zeugnisse auf der Grundlage be-
trieblicher Beurteilungen vorzuberei-
ten und rechtliche Konsequenzen zu 
beachten, 

 einfaches und qualifiziertes Zeugnis, 

 Formulierung von Zeugnissen; erlaubte 
und nicht erlaubte Inhalte, 

 Rechtsfolgen von Zeugnissen, 

4.4 Auszubildende über betriebliche 
Entwicklungswege und berufliche 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu in-
formieren und zu beraten. 

 den Stellenwert der beruflichen Fort- 
und Weiterbildung zu begründen, 

 berufliche und betriebliche Entwick-
lungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 

 über Fördermöglichkeiten für berufli-
che Fort- und Weiterbildung zu in-
formieren. 

 lebenslanges Lernen, Mobilität, 

 berufs-, betriebsspezifische Angebo-
te, Weiterbildungswege, 

 Übernahme, Karriereplan, 

 finanzielle Förderung beruflicher Bildungs-
maßnahmen: Begabtenförderung, Meister-
BAföG, Stipendien.  
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Repetitorium - Prüfungsvorbereitung (1 Tag) 

Ziele 

Fertigkeiten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten 

Beispielhafte Inhalte 

 
  Lehrprobengestaltung, Fallbesprechungen  

 

 Übungen zur Vorbereitung auf die schriftliche und praktische 

Prüfung 

 

 

 

Hinweise zur Prüfung:  

1. Schriftliche Prüfung 

Die schriftliche Prüfung dauert 180 Minuten, erstreckt sich über alle Handlungsbereiche und kann 
(nach entsprechender Änderung der Prüfungsordnung) auch als elektronische Präsenzprüfung 
durchgeführt werden. 

2. Praktische Prüfung 

In der praktischen Prüfung ist eine praktische Ausbildungssituation mit drei Auszubildenden 
durchzuführen. Im Lehrgang sind die Teilnehmer auf die praktische Unterweisung vorzubereiten. 

Sofern der Prüfling eine Präsentation wählt, ist diese auf eine Ausbildungssituation abzustellen. 

 Unterweisungsprobe Präsentation 

Durchführung 20 Minuten (18 bis 22 Min) 15 Minuten (13 bis 17 Min) 

Fachgespräch 10 Minuten 15 Minuten  

2.1 Schriftliches Konzept 

Für die praktische Prüfung ist dem Prüfungsausschuss am Tag der Prüfung ein schriftliches Konzept 
in dreifacher Ausfertigung vorzulegen. Dem Konzept sind alle in der Unterweisung einzusetzenden 
Arbeitsblätter beizufügen. 

- das Konzept ist dem tatsächlichen Verlauf anzupassen (wenn nach Vermittlung der Lernin-

halte das Lernziel 1 kontrolliert wird, ist dies in dieser Reihenfolge schriftlich zu fixieren) 

- Thema und Lernziele müssen kurz und prägnant formuliert werden 

- es sind mindestens zwei Lernziele unterschiedlicher Stufen zu bilden 
 
 
2.2 Unterweisung  

1. Herleitung des Themas aus dem jeweiligen Ausbildungsrahmenplan (keine Freizeit- 

gestaltung etc.) 

2. Bildung von zwei Feinlernzielen 

3. Visualisierung des Themas gemeinsam mit den Feinlernzielen 
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Lernziele (LZ) 

- LZ müssen am Anfang der Unterweisung klar benannt und visualisiert werden 

- zum Schluss der Unterweisung ist festzustellen, ob die Lernziele erreicht wurden 

- die Unterweisung ist auf den vorgegebenen Zeitrahmen zu beschränken 
 
Medien 
 

- sind situativ einzusetzen, kein Medienchaos 

- Folien dürfen nicht zu viel Text haben, ggf. abdecken 

 

VSV 

 

- die VSV wird von den Auszubildenden mitgebracht 

- zur eigenen Sicherheit sollten vom Prüfling die entsprechenden Texte für jeden 

Auszubildenden in Kopie mitgebracht werden 

Lernzielkontrolle (LZK) 

- die Ergebnisse dürfen während der LZK nicht sichtbar sein (Tafel abdecken, Flipchart 

umdrehen etc.) 

- Unterweisung ist abzuschließen, auch wenn LZ nicht erreicht wurden 

> wichtig ist dabei, dass der richtige Schluss gezogen wird (z.B. LZ nicht erreicht,  

deshalb beim nächsten Mal noch mal thematisch erarbeiten, anstatt LZ erfüllt) 
 
 
2.3 Fachgespräch 

 

- Die Auswahl des Themas, der Methoden und Medien sowie die Gestaltung der Ausbil-

dungseinheit hat der Prüfungsteilnehmer in dem Prüfungsgespräch zu begründen. 

- Die durchgeführte Unterweisung/ Präsentation bildet den Ausgangspunkt der Frage-

stellung. 

 


